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1. Erfordernis der Planung 

Die Stadt Mayen beabsichtigt die Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans im Be-
reich „Im Seel“ in Mayen-Kürrenberg. Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans läuft  
die Aufstellung des Bebauungsplans „Im Seel“ in Mayen-Kürrenberg. 

Im Stadtteil Kürrenberg wurde in Ergänzung zu einem dort bestehenden landwirtschaftlichen 
Betrieb bereits im Jahr 1995 eine Biogasanlage ursprünglich auf der Grundlage des § 35 (1) 
BauGB errichtet und in Betrieb genommen. Seither wurde die Biogasanlage in mehreren 
Schritten erweitert. 

Die Biogasanlage der Biogas Kraft GmbH & Co. KG (BGA Kraft) in Kürrenberg ist eine Bio-
gasanlage, die aus biologisch verwertbaren Rest- und Abfallstoffen Biogas erzeugt und somit 
diese Rest- und Abfallstoffe einer stofflichen Verwertung im Sinne des Kreislauf-
Wirtschaftsgesetzes zuführt. Verwertet werden feste biologische Rest- und Abfallstoffe (der-
zeit überwiegend Bestandteile der Biotonne des Landkreises MYK) sowie flüssige Rest- und 
Abfallstoffe (derzeit überwiegend Fette aus der Lebensmittelherstellung).Außerdem wird hier 
die Gülle aus dem eigenen landwirtschaftlichen Rindermastbetrieb vergärt. 

Im Sinne des Gebots der Erforderlichkeit nach § 1 (3) BauGB haben sich verschiedene Be-
lange herauskristallisiert, die das städtebauliche Erfordernis der vorliegenden Bauleitplanung 
begründen. Dies betrifft zum einen die Leistung eines Beitrags zum Klimaschutz sowie zur 
nachhaltigen Existenzsicherung der Landwirtschaft im ländlichen Raum 

Die Herstellung und energetische Nutzung von Biomasse gehört zu den erneuerbaren Ener-
gien. Die Bundesregierung unterstützt die verstärkte Nutzung regenerativer Energien durch 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und setzt dabei auch zunehmend auf die Nutzung 
von Biomasse. Mit den getroffenen planungs- und förderrechtlichen Maßnahmen soll u.a. 
auch der Strukturwandel in der Landwirtschaft im ländlichen Raum unterstützt werden.  

Ein wesentlicher Belang zur Rechtfertigung der gemeindlichen Planungsabsicht ist die in § 1 
(6) Nr. 7 f) BauGB genannte Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie.  

Insbesondere aus umweltbezogenen Gesichtspunkten ist der Betrieb der Biogasanlage posi-
tiv zu bewerten, da auf diese Weise ein Beitrag zum Klimaschutz wie etwa in Form der Mini-
mierung von CO2-Emissionen erzielt werden kann.   

Weitere positive Effekte für die Umwelt sind die Geruchsreduzierung (z.B. verhindert die 
Vergärung von Gülle die sonst bei der Lagerung entstehenden Methan- und Geruchsemissi-
onen) sowie eine bessere Verträglichkeit der ausgebrachten Substrate für die landwirtschaft-
lichen Böden.  

Außerdem wird die Möglichkeit nach Verwertung der im Biogasverfahren anfallenden Pro-
dukte geschaffen wie etwa die Verwertung des erzeugten Gas für die Wärme- und Stromver-
sorgung oder die Nutzung von anfallenden Gärresten. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans will die Stadt daher einen Beitrag dazu leisten, dem 
Klimawandel entgegenzuwirken und eine Anpassung an den Klimawandel zu ermöglichen. 
Mit der Energiewende hat nun der Klimaschutz im Rahmen der Bauleitplanung einen „allge-
meinen“ Charakter erlangt. Das am 30.07.2011 in Kraft getretene Gesetz zur Förderung des 
Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 22.07.2011 (BGBl. I, 
1509) hat insbesondere die allgemeine Stärkung des Klimaschutzes bereits auf der Ebene 
der kommunalen Planungen zum Ziel. 

Eine wichtige Bedeutung kommt auch dem in § 1 (6) Nr. 8 b BauGB verankerten Belang der 
Landwirtschaft zu. Demnach hat eine planende Gemeinde bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen die Belange der Land- und Forstwirtschaft zu berücksichtigen.  
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Mit der Schaffung der planungsrechtlichen Sicherung des Betriebsstandortes der Biogasan-
lage können für den ortsansässigen Landwirt günstige Rahmenbedingungen im Hinblick auf 
eine langfristige Existenzsicherung und eine Einkommensalternative im ländlichen Raum ge-
schaffen werden. Durch entsprechende Verträge zur Lieferung von Substraten und Verwer-
tung der Gärreste wird dem ansässigen Landwirt neben den „traditionellen“ Einkünften aus 
der Landwirtschaft eine dauerhafte (gesicherte) Einnahmequelle geschaffen.  

Ein wirtschaftlicher Betrieb und somit eine Dauerhaftigkeit für den Betrieb der Biogasanlage 
ist gegeben. Eine wirtschaftliche Betriebsführung der Biogasanlage ist bereits heute durch 
die Verwertung der anfallenden Produkte (Stromeinspeisung, Nutzung der Wärme im Betrieb 
und zur Trocknung sowie der Einsatz der anfallenden Gärreste im angeschlossenen land-
wirtschaftlichen Betrieb) möglich.  

Von einem dauerhaften Betrieb der Biogasanlage kann ausgegangen werden. Somit wird 
den aus städtebaulicher Sicht notwendigen Kriterien der Wirtschaftlichkeit entsprochen.  

Die Planungsziele sind wie folgt zusammenzufassen: 

1. Förderung und Stärkung des ländlichen Raumes, 

- durch Verlagerung der Wertschöpfung in den ländlichen Raum, 

- durch Energieerzeugung aus landwirtschaftlichen und organischen Produkten, 

- durch Herstellung eines hochwertigen Düngers, 

2. Schonung der natürlichen Ressourcen, 

3. Stärkung und Förderung der Erneuerbaren Energien, 

4. Wegfall der Lagerung und Verwertung organischer Reststoffe und somit Minimierung 
von Geruchs- und Treibhausgasemissionen (CH4 und N2O), 

5. Verringerung der Abhängigkeit von Gas- und Ölimporten sowie Reduzierung von 
CO2-Emissionen durch Substitution von Kohle, Heizöl und Erdgas und dadurch Re-
duzierung des CO2-Ausstoses (Klimawandel) durch die Nutzung der Wärme im 
landwirtschaftlichen Betrieb. 

 

Bei der Planung sind aber auch konkurrierende Belange wie etwa die Anforderungen an die 
menschliche Gesundheit i.S. des § 1 (6) Nr. 1 BauGB sowie die in § 1 (6) Nr. 7 BauGB ge-
nannten umweltrelevanten Schutzgüter sowie der Belang von Natur und Landschaft zu be-
rücksichtigen.  

 

2. Verfahrensrechtliche Aspekte 

Der Rat der Stadt Mayen hat in seiner Sitzung am 28.06.2017 den Beschluss zur Änderung 
des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB gefasst.  

Mit Bekanntmachung vom 10.10.2017 wurde die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 
3 Abs. 1 BauGB verkündet und mit Schreiben vom 04.10.2017 die Behördenbeteiligung gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB sowie die Benachrichtigung der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 
BauGB eingeleitet. 

Mit Bekanntmachung vom 20.11.2018 wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB verkündet. Diese fand in der Zeit vom 28.11.2018 bis einschließlich 
11.01.2019 statt. 

Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen zur Änderung des Flächennut-
zungsplans vorgetragen. 
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Mit Schreiben vom 22.11.2018 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange am Verfahren beteiligt. Diese Beteiligungsfrist endete am 11.01.2019. 

 

Nachfolgend aufgelistete Behörden haben eine Stellungnahme mit abwägungsrelevantem 
Inhalt für die Änderung des Flächennutzungsplans abgegeben: 

1. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz, 

2. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Landesplanung, 

3. Westnetz GmbH, 

4. Stadtwerke Mayen GmbH und 

5. Landesamt für Geologie und Bergbau, Rheinland-Pfalz. 

 

Stellungnahmen ohne abwägungsrelevanten Inhalt für die Änderung des Flächennutzungs-
plans haben abgegeben: 

1. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Untere Naturschutzbehörde, 

2. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Untere Wasserwirtschaft, 

3. Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz, 

4. Handwerkskammer Koblenz, 

5. IHK Koblenz, 

6. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Osteifel-Westerwald, 

7. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, 

8. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 

9. Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung,  

10. Rhein-Main-Rohrleitungsgesellschaft mbH,  

11. PLEDOC GmbH 

12. Energienetze Mittelrhein GmbH, 

13. Deutsche Telekom Technik GmbH, 

14. Vodafone Kabel Deutschland GmbH und 

15. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

 



Stadt Mayen           6 

Flächennutzungsplan-Änderung im Bereich »Im Seel« Mayen-Kürrenberg 

Abwägung / Würdigung 
  

 

3 Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden nach § 4 (2) BauGB  

 

3.1 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Schreiben vom 08.01.2019 

 

 Stellungnahme 
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 Abwägungsvorgang 

1. Oberflächenwasserbewirtschaftung 

Die vorgebrachten Anregungen lösen für die Ebene des Flächennutzungsplans 
grundsätzlich keinen planerischen bzw. abwägungsrelevanten Handlungsbedarf aus. 

Vor diesem Hintergrund werden die Anregungen „lediglich“ zur Kenntnis genommen. 

 

2. Allgemeine Wasserwirtschaft  

Die Zustimmung zur angedachten Form der Niederschlagswasserbeseitigung wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die vorgebrachten Anregungen im Hinblick auf mögliche wasserrechtliche Genehmi-
gungsverfahren lösen für die Ebene des Flächennutzungsplans grundsätzlich keinen 
planerischen bzw. abwägungsrelevanten Handlungsbedarf aus. 

Vor diesem Hintergrund werden die Anregungen zur Kenntnis genommen. 

 

3. Grundwasserschutz 

Die Mitteilung, wonach keine Wasserschutzgebiete oder Wasserfassungen betroffen 
sind, wird zur Kenntnis genommen. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. ab-
wägungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

4. Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

Die Mitteilung, wonach das Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz keine 
Einträge ausweist, wird zur Kenntnis genommen. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. ab-
wägungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

 

 Beschluss 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.  

Für die Ebene des Flächennutzungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. ab-
wägungsrelevanter Handlungsbedarf. 
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 Abstimmungsergebnis 
 
Etwaige Anträge: 
 
 
Beschlussfassung: 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig/  Zustimmungen 
   Ablehnungen 
   Stimmenthaltungen 
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3.2 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Landesplanung, Schreiben vom 04.12.2018 

 

 Stellungnahme 
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 Abwägungsvorgang 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Abwägungsvorlage lag die Mitteilung über das Er-
gebnis der landesplanerischen Stellungnahme noch nicht vor. 

Eine abschließende Auswertung und Beurteilung, ob etwaige Zielvorgaben von Lan-
des- und Regionalplanung Auswirkungen auf das vorliegende Bauleitplanverfahren 
haben, ist somit nicht möglich. 

 

 Beschluss 

Die Ausführungen in der abwägenden Stellungnahme werden zur Kenntnis genom-
men.  

 

 Abstimmungsergebnis 
 
Etwaige Anträge: 
 
 
Beschlussfassung: 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig/  Zustimmungen 
   Ablehnungen 
   Stimmenthaltungen 
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3.3 Westnetz GmbH, Schreiben vom 27.11.2018 

 

 Stellungnahme 
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 Abwägungsvorgang 

Dem übersandten Lageplan ist zu entnehmen, dass die in der Stellungnahme ange-
führten Leitungen zum Betriebsgrundstück als Hausanschlussleitungen einzustufen 
sind. 

Diese Leitungstrassen haben lediglich eine grundstücksbezogene Bedeutung. Es 
handelt sich nur um Hausanschlüsse, die ausschließlich dem Grundstück dienen und 
keine darüberhinausgehende Versorgungsfunktion übernehmen. 

Ein städtebauliches Erfordernis im Hinblick auf die Darstellung in der Ebene des Flä-
chennutzungsplans besteht wegen der lediglich grundstücksbezogenen Versorgungs-
funktion daher nicht.  

Im Übrigen beziehen sich die Anregungen auf die Planvollzugsebene und sind in die-
ser bei Bedarf, z.B. in Form der Änderung der Hausanschlussleitung, zwischen dem 
Grundstückseigentümer und dem Versorgungsträger zu klären. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplans besteht daher kein weiterer planerischer 
bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

 Beschluss 

Der Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 Abstimmungsergebnis 
Etwaige Anträge: 
 
 
Beschlussfassung: 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig/  Zustimmungen 
   Ablehnungen 
   Stimmenthaltungen 
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3.4 Stadtwerke Mayen GmbH, Schreiben vom 08.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme 
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Abwägungsvorgang 

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wird für den Betrieb eine Löschwasser-
menge von 96 m³/h benötigt. Somit kann aus dem öffentlichen Netz keine ausrei-
chende Löschwassermenge bereitgestellt werden.  

Die abschließende Klärung hat grundsätzlich in der Planvollzugsebene zu erfolgen. 
Dabei wird im vorliegenden Planungsfall von Bedeutung sein, dass der Nachweis 
der fehlenden Löschwassermenge im Zuständigkeits- und Aufgabenbereich des je-
weiligen Eigentümers steht.  

Unter Berücksichtigung des in § 1 (6) BauGB verankertem Belangs nach Gewähr-
leistung einer ausreichenden Sicherheit der Bevölkerung i.S. des § 1 (6) Nr. 1 
BauGB ist zu erwähnen, dass im Plangebiet auch ohne eine entsprechende Fest-
setzung in der Ebene des Bebauungsplans bzw. Darstellung im Flächennutzungs-
plan einer Fläche für die Löschwasserversorgung solche Anlagen und Einrichtun-
gen zulässig sind. 

So sind Anlagen der Löschwasserversorgung als dienende Einrichtungen des jewei-
ligen Grundstücks einzustufen und auf der Grundlage § 14 (1) BauNVO als unter-
geordnete Nebenanlage zulässig.  

Gemäß dem derzeit vorliegenden Kenntnisstandes obliegt es somit im Zuständig-
keit des jeweiligen Betroffenen, entsprechende Einrichtungen auf seinem Grund-
stück bereitzuhalten, da eine ausreichende Löschwasserversorgung aus dem öf-
fentlichen Netz nicht sichergestellt werden kann. Hieraus ist die Bereitstellung einer 
ausreichenden Löschwasserversorgung als eine private Aufgabe des Eigentümers 
abzuleiten. 

Eine wesentliche Voraussetzung für eine gesicherte Erschließung i.S. des § 30 (1) 
BauGB liegt somit vor, die in der Planvollzugsebene unter Berücksichtigung der 
vorgebrachten Anregungen der weiteren Ausgestaltung bedürfen. 

Vor diesem Hintergrund kann diesem Belang dem Aufgaben- und Zuständigkeitsbe-
reich der Bauleitplanung entsprechend Rechnung getragen werden und es besteht 
kein weiterer planerischer bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf.  

 

 

Beschluss 

Die Anregungen werden entsprechend den Ausführungen in der abwägenden Stel-
lungnahme zur Kenntnis genommen. 

 Abstimmungsergebnis 

 

Etwaige Anträge: 

 

Beschlussfassung: 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen  
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3.5 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Schreiben vom 
29.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme 
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Abwägungsvorgang 

Die Anregungen wurden bereits mit Schreiben vom 02.11.2017 im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden vorgetragen und durch den Stadtrat bereits der 
Abwägung unterzogen. 

Das seinerzeit getroffene Abwägungsergebnis gilt unverändert. 

Demnach lösen die Anregungen zu den Belangen „Bergbau/ Altbergbau“, Boden- und 
Baugrund – allgemein und Boden- und Baugrund – mineralische Rohstoffe“ für die 
Änderung des Flächennutzungsplans keinen planerischen bzw. abwägungsrelevanten 
Handlungsbedarf aus. 

Diese Belange sind grundsätzlich in den der Bauleitplanung nachfolgenden Verfahren 
bzw. in der Vollzugsebene zu berücksichtigen.  

Hierzu wurden im Bebauungsplan (Textfestsetzungen) entsprechende Hinweise auf-
genommen, um auf diese Weise für die nachfolgenden Verfahren frühzeitige Hinweise 
auf diese fachbehördlichen Belange geben zu können.  

 

 

 

Beschluss 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Für die Änderung des Flächennutzungsplans besteht unter Berücksichtigung des Ab-
wägungsergebnisses vom 26.09.2018 kein weiterer abwägungsrelevanter Hand-
lungsbedarf. 

 

 Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

Beschlussfassung: 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 

 




